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 Veröffentlicht am 23.11.1937

Norm

EO §308 C

Rechtssatz

Der Verp1ichtete kann trotz Überweisung der Forderung zur Einziehung das den Rechtsgrund der überwiesenen

Forderung bildende Rechtsgeschäft wegen relativer Nichtigkeit anfechten. Der Drittschuldner kann gegen die Klage des

Überweisungsgläubigers die absolute Nichtigkeit des Geschäftes einwenden.

Entscheidungstexte

3 Ob 843/37

Entscheidungstext OGH 23.11.1937 3 Ob 843/37

SZ 19/310
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